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Satzung zur Festlegung eines Schulbezirkes für die Grundschulen  
in Trägerschaft der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 

 
 
 
 
 
 

§ 1 
Schulbezirk 

 
Für die öffentlichen Grundschulen in Trägerschaft 
der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. besteht für 
alle Neuaufnahmen und alle Zuzüge ab dem Schul-
jahr 2024/2025 ein gemeinsamer Schulbezirk.  
Er entspricht dem Stadtgebiet der Großen Kreis-
stadt Weißwasser/O.L. 
 
 

§ 2 
Klassenbildung 

 
Die Anzahl der schuljährlich zu bildenden Klassen 
je Klassenstufe und Schule wird nach Anhörung des 
Schulträgers durch die Schulaufsichtsbehörde 

festgelegt. Ein Anspruch auf Aufnahme in eine 
bestimmte Schule besteht nicht, solange bei Er-
schöpfung der Aufnahmekapazität der Besuch 
einer anderen Schule derselben Schulart möglich 
und dem Schüler zumutbar ist (§ 4a Abs. 4 Satz 1 
und 2 SächsSchulG). 
 
 

§ 3 
Übergangsregelung 

 
Diese Schulbezirksregelung gilt nicht für die Schü-
ler der Bestandsklassen. Sie werden bis zum Ende 
ihrer Grundschulzeit nach den bisherigen Schulbe-
zirksregelungen beschult.  
 
 

 
 
 


